
Anke Achhammer
- Sozialberatung/Opferschutz -

Hessische Koordinierungsstelle gegen 
Menschenhandel und 
Fachberatungsstelle für Opfer von 
Menschenhandel  - Mitglied im KOK e.V.

Aufenthaltsrechtliche und asylrechtliche Herausforderungen
im Kontext Menschenhandel

Diskussionsforum KOK-Fachtagung, 12.11.2024



Opferrechte haben Rechte – auch auf einen Aufenthalt

Betroffene haben rechtlichen Anspruch auf 

 Information

 Schutz, Stabilisierung: Aufenthalt

 Rechte im Strafverfahren   - vorgegeben durch nationales und internationales Recht

 In der Praxis braucht es oft schon im Erstkontakt eine Klärung des Aufenthaltes

 ohne Aufenthalt rechtlos in Deutschland (Krankenversicherung, Sozialleistungen, Unterkunft)



Aufenthaltstitel für Opfer von Menschenhandel

Aufgriff Opfer

Bedenk- und Stabilisierungsfrist
(§ 59,7 AufenthG)

Stabilisierung,  Information

Rückkehr, andere Aufenthaltsmöglichkeiten

Aussagewilligkeit, ermittlungsrelevante Aussage
>  Unverzichtbarkeitserklärung der STA

Aufenthalt für Opfer von MH im 
Strafverfahren
(§ 25,4a und 4b AufenthG)

Zeug*in ist stabil, aussagewillig, aussagefähig, 
sicher untergebracht, finanziell versorgt



Bedenk- und Stabilisierungsfrist - § 59 Abs. 7 AufenthG

Die Bedenkfrist gibt die Möglichkeit, zuerst die Bedürfnisse des Opfers in den Blick zu nehmen – vor einer Vernehmung

Erstversorgung/Befriedigung der Grundbedürfnisse (Kleidung, Nahrung, medizinische Versorgung)

Stabilisieren Sicherheit geben (sichere Unterkunft, stützende Gespräche, Kontakt zu Familie/Freunden)

Erholung/Stabilisierung

Vertrauen aufbauen zu Hilfesystem, Einfluss der Täter entziehen, Vertrauen zu Strafverfolgung gewinnen

Informationsgespräche zu Opferrechten

Bedenken Treffen von weitreichenden Zukunftsentscheidungen aufgrund der Informationen (Gefährdung Familie, 

mit 25,4 a Aufenthalt im Täterumfeld nicht möglich)

>  Entscheidung für oder gegen Kooperation im Strafverfahren



Herausforderungen § 59 Absatz 7 Aufenthaltsgesetz

• Aufenthalte für Betroffene von Menschenhandel unbekannt

• Beteiligungsvoraussetzungen des §72 Absatz 6 AufenthG setzt EU-Richtlinien außer Kraft

• Tatort Deutschland 

• Sehr unterschiedlich gehandhabt in den Bundesländern

• Identifizierung der Betroffenen:
Vulnerable Personen können ihre Rechte nur wahrnehmen, wenn sie identifiziert worden sind
Betroffene sehen sich selbst nicht als Opfer

• Menschen ohne Papiere sagen, sie brauchen Unterstützung – Asylverfahren

• Ausreisefrist, d.h. z.B. nicht möglich, Asylverfahren zu unterbrechen (Flughafen, Abschiebehaft)

• Keine Arbeitserlaubnis, nur GÜB, keine Duldung



FIM e.V.
25 Absatz 4 a und 4 b- Aufenthalt für Opferzeug*innen 

Spezieller Aufenthaltstitel für Betroffene von Menschenhandel, die in Strafverfahren kooperieren

Voraussetzungen:

 die Anwesenheit der Betroffenen wird für ein Strafverfahren von der Staatsanwaltschaft oder 
dem Strafgericht für sachgerecht erachtet, weil ohne die Angaben der Opferzeug*innen die 
Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre,

 die Person hat jede Verbindung zu denjenigen, die beschuldigt werden, die Straftat begangen zu 
haben, abgebrochen und

 die*der Betroffene ist bereit, in dem Strafverfahren wegen der Straftat als Zeug*in auszusagen.

− Ist eine Zeug*in unverzichtbar für ein Strafverfahren, wird ihr dieser Aufenthalt erteilt

Dafür wird die Unverzichtbarkeitserklärung der Staatsanwaltschaft benötigt



Herausforderungen
25 Absatz 4 a und 4 b- Aufenthalt für Opferzeug*innen 

• Zu wenig ermittlungsrelevante Aussagen: 
- In den wenigsten Fällen kommt es zu Strafverfahren, Tatort muss in Deutschland liegen
- Strafverfolgung oft schwierig, da Auslandsstraftat mit Auslandsstraftätern
- Opfer werden bewusst orientierungslos gelassen – kaum vollständige Daten von Tatorten/Tätern

• Zu viele Zeuginnen im Verfahren

• Verfahren wird eingestellt

• Verfahren kann ohne Personalbeweis geführt werden

• Höherwertige Straftaten angeklagt oder andere Straftaten (Zuhälterei)

• Opfer hat nicht jede Verbindung zu denjenigen, die beschuldigt werden, die Straftat begangen zu 
haben, abgebrochen – Verwandte, Milieu - emotionale Bindung an Täter*innen

• Verwandte im Heimatland können nicht geschützt werden, Familiennachzug nicht möglich



FIM e.V.
§ 25 Abs. 4a AufenthG – besondere Rechte

 Familiennachzug möglich im laufenden Strafverfahren unter „normalen“ Voraussetzungen des Familiennachzugs

 unselbständige Arbeit möglich ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit

Erlass des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 29.5.2001 (GZ IIa 7-51/45)

„Im Rahmen des Kooperationskonzeptes zwischen Fachberatungsstellen und der Polizei für den Schutz von 
Opferzeuginnen im Menschenhandel ist verabredet worden, dass Opferzeuginnen während ihres Aufenthaltes in 
Deutschland bis zum Prozess der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht werden soll, um persönliche Stabilität zu 
gewinnen.“ 

Arbeitserlaubnis wichtig: 

- Tagesstruktur wirkt stabilisierend

- kommen oft aus prekären Verhältnissen, müssen Geld ins Heimatland schicken

- Integration in Deutschland wichtig bei langen Verfahren



FIM e.V.
25 Absatz 4 a und 4 b - befristeter Aufenthaltstitel 

 zunächst für ein Jahr erteilt, wird verlängert

 nur für die Dauer des Strafverfahrens

 währenddessen Versorgung mit Bürgergeld, Deutschkurs, Integration, Jobsuche, sichere Unterkunft, 
Krankenkassenkarte

 Nach Beendigung des Strafverfahrens: Verlängerung, wenn humanitäre oder persönliche Gründe 
oder öffentliche Interessen die weitere Anwesenheit der*des Ausländer*in im Bundesgebiet 
erfordern

 Oft Aufenthaltstitel im Asylverfahren erteilt nach Strafverfahren (Gefährdungseinschätzung bei 
Rückkehr ins Heimatland in Zusammenarbeit mit BAMF und Polizei)



FIM e.V.
Sonderfall Aufenthalt nach 25, 4 b AufenthG

gilt für Opfer der Straftaten

- nach § 10 Abs.1 oder § 11 Abs. 1 Nr. 3 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) oder
- nach § 15a Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)

• unselbständige Arbeit möglich ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit
• Kein Familiennachzug möglich im laufenden Verfahren

Besonderheit:
• Erlaubnis kann verlängert werden, bis Lohnzahlungen des Arbeitgebers erfolgen, falls es für die 

betroffene Person zu schwer ist, die Ansprüche aus dem Ausland geltend zu machen



FIM e.V.
Sonderfall EU-Bürger

Freizügigkeitsrecht EU-Bürger ist nicht bedingungslos, besteht nur für Arbeitnehmer, 
Freizügigkeit kann entzogen werden

 braucht aufenthaltsrechtliche Klärung, um eine Zeugin/einen Zeugen in Deutschland zu halten

• nach Verwaltungsvorschrift zum §25,4a und 4b AufenthG (25.4a.0.2 VwV) kann auch Opfern von 
Menschenhandel aus EU-Staaten einen Aufenthalt erteilt werden

• Fachliche Weisung der Arbeitsagentur zu § 7 SGBII für Unionsbürger als Opfer von Straftaten
regelt die finanzielle Versorgung von EU-Bürgern während des Strafverfahrens



Herausforderungen im Asylverfahren

• Frühzeitige Identifizierung schwierig bei frauenspezifischen Fluchtgründen (leichter z.B. bei 
Behinderungen)

• Besondere Rechte für vulnerable Personen können nur wahrgenommen werden, wenn eine 
frühzeitige Identifizierung von vulnerablen Personen stattfindet.

- schwierig aufgrund beschleunigter Verfahren

- kein bundeseinheitliches Konzept zur frühen Identifizierung 

- Identifizierung findet oft erst in der Anhörung oder danach statt (BAMF)

- Glaubhaftigkeit wird im Asylverfahren bei nachgetragenen Gründen in Frage gestellt



Identifizierung – Warum schweigen Betroffene?
− Im Beisein Familienangehöriger Gespräch nicht möglich, Instruktionen und Drohungen der 

Täter*innen, emotionale Abhängigkeit

− Traumatisierung durch lange Gewalterfahrung, Gedächtnislücken, Vermeidung, Vertrauensverlust 
zu Menschen als Folge einer Traumatisierung

− Scham-und Schuldgefühle, besonders bei Themen, die Sexualität betreffen

− kulturelle Unterschiede, Unwissenheit

− fehlende Kenntnis über Schutz und Perspektiven, Angst Aufenthaltstitel zu verlieren, da nur im 
Familienasyl anerkannt, Angst Kinder zu verlieren

− fehlendes Vertrauen zur Polizei, zu Behörden, da im Heimatland korrupt

− Angst die Familie im Heimatland zu gefährden, akute Gefährdung durch Täter in Deutschland



Menschenhandel flüchtlingsrelevant?

• MH ist nur in Ausnahmefällen flüchtlingsrelevant (Versklavung bestimmter Volksgruppen)

• Frage der sozialen Gruppe

• Verfolgungshandlung (Menschenhandel) meist nicht im Herkunftsland passiert

• Akteure, von denen die Verfolgung ausgeht (Privatpersonen)

• Menschenhandel ist kriminelles Unrecht – Prüfung, ob der Staat willig und fähig ist, davor zu 
schützen   - innerstaatliche Flucht möglich?

• Prekäre Ausgangssituation im Herkunftsland kann wichtig sein – Flucht vor FGM, Zwangsverheiratung

• Relevant ist Gefährdung bei Rückkehr, die wird oft nicht gesehen (Politikum)



Rückkehrprognose

• Gefährdung bei Rückkehr 

• Problem: Ausbeutung in Deutschland oder Drittstaat, keine Ausbeuter/Verfolger im Herkunftsland

• Sekundärviktimisierung: indirekte Verfolgungssituation aus MH,   z.B. Ausgrenzung aufgrund 
Gerichtsaussage gegen Verwandte, Stigmatisierung aufgrund der Arbeit in der Prostitution im Ausland, 
unehelichen Kindern

• Achtung: Frage des BAMFs, ob jemand von Zwangsprostitution weiß im Herkunftsland?

• Reviktimisierung: direkte Gefahrensituation durch Menschenhändler,  Vergeltung, erneute 
Ausbeutung, z.B. weil noch hohe Schulden abbezahlt werden müssen oder 
Menschenhandelsnetzwerkpartner im Herkunftsland sie finden

• Achtung: Frage des BAMFs, ob noch hohe Schulden bestehen, Familie bedroht wurde, Täter immer 
wieder versuchen, Kontakt aufzunehmen, Täter bekannte Persönlichkeiten sind oder Netzwerke haben









Wohnsitzauflage

Erlass NRW: Behördlicher Umgang mit
Opfern von Menschenhandel, bezieht sich eigentlich

auf §25, 4 a und § 59,7 Aufenthaltsgesetz

Rundschreiben Aufhebung der Wohnsitzauflage
in Gewaltschutzfällen



Forderungen für geflüchtete Betroffene

 Identifizierung von Opfern auch durch FBS, nicht nur Strafverfolgungsbehörden 

 Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen für Betroffene von Menschenhandel 

 Abschaffung von Abschiebungen und Rücküberstellungen im Rahmen des Dublin-Verfahrens, 
Wahrnehmen des Selbsteintrittsrechts

 Sicherstellung einer längeren Bedenk- und Stabilisierungsfrist, nicht nur als Ausreisefrist 

 Konsequente Umsetzung der Aufhebung der Wohnsitzbindung, Schaffung sicherer Unterkünfte

 Beachtung von gefälschten Personaldokumenten beim Clearingverfahren

 Keine Strafverfolgung wegen erzwungener Straftaten, inklusive illegaler Einreise



Herzlichen Dank für Ihr Interesse

Fragen / Diskussion
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